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Vorbemerkungen 

In dieser Kurzanleitung wird beschrieben, wie Sie überprüfen, welche Behörde für Ihren 
Strahlenquellenstandort als zuständige Behörde hinterlegt ist. Diese Zuordnung ist 
entscheidend für die Erfüllung der Meldepflichten, die über das Zentrale Quellenregister 
zu erfolgen haben. 
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Anzeigen der zuständigen Behörde 
eines Strahlenquellenstandorts 

Loggen Sie sich zunächst auf edm.gv.at ein. Wählen Sie unter „Administration“ die „ZAReg 
Stammdatenpflege“. Die Anzeige „Stammdaten“ auf Ihrer Einstiegsseite bringt Sie 
ebenfalls in die gewünschte Anwendung. 
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Auswählen des Standorts, für den die zuständige Behörde geprüft 
werden soll 

In den ZAReg-Stammdaten wählen Sie zunächst „Standorte“, um sich eine Übersicht der 
im EDM registrierten Standorte Ihrer Organisation anzeigen zu lassen. 

 

Identifizieren Sie den gesuchten Standort anhand der Informationen in der Tabelle. Bei 
Strahlenquellenstandorten ist in der Spalte „Anwendungsbereich“ der Eintrag 
„Strahlenquellen-Standort“ vorhanden. 

In der Spalte „Aktionen“ findet sich ein Ordner-Symbol. Wählen Sie dieses, um die 
Detaildaten des jeweiligen Standorts aufzurufen. Die Behördenzuständigkeit kann nur in 
den Detaildaten eingesehen werden.  
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Überprüfen der Daten für den Strahlenschutz: Zuständige Behörde 

Unter „allgemeine Daten“ finden sich Name und die eindeutige Identifizierungsnummer 
des Standorts. Der Kurzname wird für interne Anzeigen wie etwa die Übersichtstabelle der 
Standorte und den Standort-Baum verwendet. 

Für den hier beschriebenen Zweck ist der Bereich „Strahlenschutz“ relevant. Dieser ist nur 
vorhanden, wenn es sich laut dem Tätigkeitsbereich (zu finden unter „Standort relevant 
für“) um einen Strahlenquellenstandort handelt. 
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Unter „Allgemeine Daten Strahlenschutz“ finden sich sowohl die Zuordnung der 
zuständigen Behörde und gegebenenfalls einer übergeordneten Behörde als auch die am 
Standort ausgeübte Tätigkeit und die aktuelle Kontaktperson. 

Hinweis 

Die in den Stammdaten hinterlegte zuständige Behörde kann nur durch 
Behördenmitarbeiterinnen und – mitarbeiter geändert werden. Sollte eine 
Korrektur erforderlich sein, kontaktieren Sie dazu jene Strahlenschutz-Behörde, 
die tatsächlich für Ihre Organisation zuständig ist. 
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Hilfe und Kontakt 

Fragen zur Administration von Strahlenquellen: 

Abteilung V/8 – Strahlenschutz 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen 
und Wasserwirtschaft 
strahlenregister@bmluk.gv.at 

Fragen zu EDM (Elektronisches Datenmanagement des Bundes): 

Der EDM Helpdesk ist unter der Telefonnummer +43 1 31304 8000 oder per E-Mail unter 
edm-helpdesk@umweltbundesamt.at erreichbar. 

Der EDM-Helpdesk ist zu folgenden Zeiten telefonisch erreichbar: 
1. Jänner bis 30. April: Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 16:00 Uhr und Freitag von 
08:00 bis 14:00 Uhr 
 1. Mai bis 31. Dezember: Montag bis Freitag von 08:00 bis 14:00 Uhr 
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